
Markt Mähring
Br 634

2. Satzung
zur Änderung der Beitragssatzung zur Entwässerungssatzung

des Marktes Mähring (BGS-EWS) vom 12.11.2007
für das Gebiet der Ortschaft Mähring

Aufgrund des Art. 5 Abs. 5 Kommunalabgabengesetz erlässt der Markt Mähring
folgende 2. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Entwässerungssatzung vom 13.11.2023:

§1

§ 9a - Grundgebühr (neu) lautet;
Abs, 1
Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss der verwendeten Wasserzähler berechnet.
Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse,
so wird die Grundgebühr nach der Summe des Nenndurchflusses der einzelnen
Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der
Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu
können.
Abs. 2
Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern bis und über 6 m3/h
100,00 €/Jahr.

§2

§ 10 Abs. 1 Satz 2 - Einleitungsgebühr (neu) lautet.
Die Gebühr beträgt 3,86 € pro Kubikmeter Abwasser.

§3

§ 14 Abs. 2 Satz 1 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung (neu) lautet:
Auf die Gebührenschuld ist zum 15.03, 15.06. und 15.09. jeden Jahres eine Vorauszahlung
in Höhe des Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten.

§4

Die Änderung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Großkonreuth, 20.11.2023

lähring

Fi^nz Schöner
1. Bürgermeister
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